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Weisungen und

Musterschiesspläne für die 
Durchführung von Vereinswettkämpfen

1. Verbindliche Regeln und Hinweise für den Organisator

2. Hinweise

· Die allgemeinen und die technischen Bestimmungen des Musterschiessplanes gelten als Richtlinie für die Erarbeitung der Schiesspläne für Vereinswettkämpfe.

· Die von den Organisatoren von Vereinswettkämpfen vorgenommen Anpassungen dürfen den Regeln für das sportliche Schiessen nicht widersprechen.

3. Bewilligung von Anlässen

· Die KSV/UV entscheidet unter Berücksichtigung aller angemeldeten Schiessen und regionalen Interessen endgültig anhand der eingegangenen Anmeldungen über die Bewilligung von Anlässen.

· Der SSV veröffentlicht die bewilligten Wettkämpfe in den dafür geeigneten Medien bis zum 15. November des Vorjahres.

4. Anmeldung

· Die Organisatoren müssen diese bis zu den von den KSV/UV angesetzten Daten, spätestens aber bis 30. Juni des Vorjahres dem zuständigen KSV/UV anmelden.

· Die Anmeldung muss enthalten:
durchführender Verband oder Verein, Bezeichnung, Ort und Datum des Anlasses.

5. Dauer des Anlasses

· Maximal vier Wochen

6. Abrechnung

· Die Organisatoren rechnen mit dem KSV/UV ab.

· Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich; Abrechnungsstichtag ist der 31. Oktober. Die nach dem 31. Oktober stattfindenden Anlässe sind in der Berichterstattung der KSV/UV des folgenden Jahres aufzuführen.

7. Rangliste

· Der Organisator veröffentlicht die Rangliste innert zwei Wochen nach dem letzten Schiesstag im Internet oder stellt jeder rangierten Einheit per Email bzw. per Post kostenlos ein Exemplar zu.

8. Grundlagen  (bei Festbeginn)

· Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) des SSV inkl. Beilagen (Technische Regeln und Anhang [Übersicht ISSF-Regeln]), (Reg.-Nr. 1.05)

· Musterschiesspläne (MSP) für die Durchführung von Schützenfesten und MSP für die Durchführung von Vereinswettkämpfen des SSV

· Reglement für die Vereinskonkurrenz (VereinsK) Gewehr 300m (Reg.-Nr. 3.31) und Reglement für die Vereinskonkurrenz (VereinsK) Pistole 10/25/50m (Reg.-Nr. 4.31)

· Ausführungsbestimmungen (AFB) für die Teilnahmeberechtigung von ausländischen Staatsangehörigen an Wettkämpfen des SSV (Reg.-Nr. 1.6.2)

· AFB für die erleichterte Teilnahme an Wettkämpfen des SSV von Behinderten und Rollstuhl-Schützen nach Regeln des International Shooting Committee for the Disabled (ISCD Ausgabe 2005 – 2008; Reg.-Nr. 1.6.3)

· Ausführungsbestimmungen für das Schiessen von Jugendlichen des SSV, (Reg.-Nr. 1.6.4)

· Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel (SAT, Form 27.132)

9. Teilnahme an Schiessanlässen

· Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied der teilnehmenden Vereine sind.

· Frauen und Männer schiessen in den gleichen Altersstufen. Enthält der Schiessplan bzw. das Reglement keine besonderen Bestimmungen erfolgt keine getrennte Rangierung.

· Jeder teilnehmende Schütze anerkennt die Schiessplan-Bestimmungen und Vorschriften sowie allfällige weitere Vorschriften und Weisungen, die in den Schiessständen aufliegen oder angeschlagen sind, als gegenseitigen Vertrag.

10. Alterstufen

(Massgebend für die Altersstufe ist das am Ende des Wettkampfes erreichte Altersjahr gemäss Jahrgang)

Jugendliche
U9
08-09 Jahre
1998-1999
(JJ)
Jugendliche
U12
10-12 Jahre
1995-1997
(JJ)
Jugendliche
U14
13-14 Jahre
1993-1994
(JJ)
Jugendliche
U16
15-16 Jahre
1991-1992
(JJ)

Junioren

U18
17-18 Jahre
1989-1990
(J)
Junioren

U20
19-20 Jahre
1987-1988
(J)

Elite


offene Alterstufe

(E)

Senioren


46-59 Jahre
1948-1961
(S)
Veteranen


60-59 Jahre
1938-1947
(V)
Seniorveteranen

ab 70 Jahre
1937 und älter
(SV)

· Der Schiessplan bzw. das Reglement kann die Zusammenlegung von Altersstufen vorsehen

· Der Altersausgleich für Jugendliche (JJ) und Junioren (J) gilt bis zur Altersklasse U20 sowie für die Veteranen ab dem 60. Altersjahr; wer in der Kategorie "Elite" startet hat kein Anrecht auf den Altersausgleich.

11. Einteilung der Sportgerätekategorien

Kategorie


Einzelwettkampf


Einheitswettkampf
A
Sport


Freigewehr 



Alle Sportgeräte




Sportgewehr (Damen)




Standardgewehr

B
Ordonnanz 02

Stgw57, bis 31.12.2002


Stgw57, bis 31.12.2002

D
Ordonnanz 03

Stgw57, Stgw90, 


Alle Ordonnanzgewehre




Karabiner, Langgewehr

· Für die Rangierung im Einzelwettkampf ist die Zusammenlegung von Sportgeräten dem Organisator überlassen.

· Der Einheitswettkampf muss mindestens in den Kategorien Sport und Ordonnanz 03 rangiert werden.

12. Zusammensetzung der Teilnahmegebühren (siehe RSpS Art. 45 AR)

	
	Teilnahmegebühr Einzel
	Stiche ohne 
Auszeichnung,
Auszahlung
oder Gaben
	Stiche ohne
Auszahlung
	Stiche mit
Auszahlung
	Teilnahmegebühr pro Einheit (Gruppe,
Mannschaft, Verein)
	Erhebung

	Munitionskosten


	Total Teilnahmegebühr
	Munitionskosten zum Einkaufspreis
	
	Pro
Schuss


	Sport- und Aus-
bildungsbeitrag
RSpS Art. 49 AR
	
	Sport- und Ausbildungsbeitrag (sofern nicht bereits im Munitionspreis inbegriffen)
	
	Pro
Schuss


	Verbands-
gebühren
RSpS Art. 48 AR
	
	Verbandsgebühren an SSV, KSV/UV und 
Verbände inkl. besondere Kosten für 
Versicherung, Rangeure, Umweltabgaben usw.
	
	Pro
Teilnehmenden

	Schussgebühren
RSpS Art. 47 AR

	
	Schussgebühr
für
Organsiator
	
	
	
	Pro
Schuss


	Kontrollgebühren
RSpS Art. 46 AR

	
	
	Kontrollgebühr
für
Organsiator
	
	
	Pro
Teilnehmenden

	Doppelgeld
RSpS Art. 46 AR



	
	
	
	Doppelgeld
Einzel
davon 60% an 50% der Teilnehmenden
	Doppelgeld
Einheit
davon 60% an 50% der Teilnehmenden
	pauschal



13. Gebühren

· Schussgebühren
Für Wettkampfprogramme ohne Auszeichnungen, Barauszahlungen sowie Natur- und Bargaben kann eine Gebühr zu Gunsten des Organisators erhoben werden.

· Kontrollgebühren
Für Wettkampfprogramme ohne Auszahlung kann eine Kontrollgebühr erhoben werden.

· Abgaben an den SSV
Die Abgaben sind pro Teilnehmerin/Teilnehmer zu entrichten

· Abgaben an den KSV/UV
Die KSV/UV legen die für sie und allenfalls für ihre Unterorganisationen bestimmten Abgaben fest; diese dürfen pro Verband höchstens gleich hoch sein, wie die Abgaben an den SSV.
Verbandsgebühren sowie besondere Kosten für Versicherung, Rangeure, Umweltabgaben sind einzurechnen.  Verbindliche Vorgaben siehe Beilage.

14. Aufteilung der Gaben (RSpS Art. 57 AR)

In den Stichscheiben müssen mindestens 60 Prozent der Doppelgelder als Gaben verteilt werden. Werden Natural- und Bargaben zugeteilt, müssen mindestens 50 Prozent der Gaben in bar verteilt werden.

15. Vereinskonkurrenz (VereinsK) gemäss Reglement SSV

(Resultat zählt für die Vereinskonkurrenz SSV im laufenden Jahr und die Kategorien-Einteilung SSV im Folgejahr)

· siehe Reglement VereinsK 300, Reg-Nr. 3.30.00

· siehe Reglement VereinsK Pistole, Reg-Nr. 4.31

Vereinswettkampf nach Regeln KSV/UV

(Resultat zählt nicht für die Vereinskonkurrenz SSV im laufenden Jahr und nicht für die Kategorien-Einteilung SSV)

· Schiessprogramm, Stärkeklassen (=Kategorie-Einteilung), Mindestpflichtresultate, Berechnung des Vereinsresultates gemäss Regelement KSV/UV

· Die gültigen Regeln können pro Schiessanlass unterschiedlich sein.

16. Rangordnung

Die Reihenfolge wird bei Rangierungen nach dem Alter wie folgt festgelegt:

· 
Jugendliche (JJ)

· Junioren (J)

· 
Seniorveteranen (SV)

· 
Veteranen (V)

· 
Senioren (S)

· 
Elite (E)

17. Auszeichnungsquoten und Auszeichnungslimiten

Den Organisatoren wird empfohlen, eine Auszeichnungsquote von ca. 65 % anzustreben.

· Sämtliche Auszeichnungslimiten beziehen sich auf die Alterskategorien Elite (E) und Senioren (S).

· Die Limiten für Jugendliche (JJ), Junioren (J), Veteranen (V) und Seniorveteranen (SV) sind entsprechend zu reduzieren.

· Die Empfehlungen für die Auszeichnungslimiten basieren auf den Auswertungen sämtlicher Resultate am Eidg. Schützenfest 05 in Frauenfeld sowie Auswertungen verschiedener Kantonalschützenfeste.

· Der SSV richtet sich bei den Verbandswettkämpfen nach diesen Empfehlungen und strebt an, diese Limiten auch bei den Vereinswettkämpfen durchzusetzen.

	
	Kat. A  Sport
	Kat. B  Ord. 02
	Kat. D  Ord.

	Programm

Scheibe A10
	Limite
	Freigewehr

Standardgewehr
	Limite
	Stgw57

31.12.2002
	Limite
	Karabiner

Stgw90 / 57

	6 Schüsse Einzel

4 Schüsse Serie
	93
	49.7 %
	82
	59.4 %
	85
	57.3 %

	
	92
	63.7 %
	81
	65.5 %
	84
	63.0 %

	
	91
	72.8 %
	80
	68.4 %
	83
	68.8 %

	5 Schüsse Einzel

3 Schüsse Serie
	75
	47.5 %
	67
	56.8 %
	68
	57.2 %

	
	74
	62.0 %
	66
	63.2 %
	67
	64.4 %

	
	73
	68.9 %
	65
	69.4 %
	66
	69.7 %

	6 Schüsse Einzel
	56
	54.1 %
	50
	60.7 %
	52
	57.0 %

	
	55
	69.0 %
	49
	68.6 %
	51
	65.7 %

	
	54
	79.0 %
	48
	74.4 %
	50
	72.9 %

	6 Schüsse Serie
	56
	50.7 %
	50
	58.6 %
	52
	55.9 %

	
	55
	64.6 %
	49
	66.2 %
	51
	63.6 %

	
	54
	75.7 %
	48
	72.4 %
	50
	70.5 %


Verbindliche Weisungen Luzerner Kantonalschützenverein in Ergänzung zu den SSV Weisungen

I. Scheibenzuteilung (Rangeure)
· Für Einzelschützen ohne Rangeure sind pro Schiess-Stand während des ganzen Anlasses folgende Scheiben freizuhalten
bis  6 Scheiben mindestens zwei rangeurfreie Scheiben

ab   7 Scheiben mindestens drei rangeurfreie Scheiben

ab 11 Scheiben mindestens vier rangeurfreie Scheiben 

Auf den rangeurfreien Scheiben müssen die Standblätter persönlich unterlegt werden. Die Abgabe für Kameraden und ganze Gruppen ist nicht zulässig. Hat ein Verein rangierte Scheiben, so dürfen die Schützen dieses Vereins nicht gleichzeitig die rangeurfreien Scheiben benutzen !
II. Doppelgelder
· Für die Festsetzung der Gruppendoppel mit Naturalgaben kann der LKSV die Kalkulation samt Offerten oder Kaufverträgen einfordern. Korrekturen können vom LKSV abschliessend angeordnet werden. Die maximalen Grund-, Doppel-, und Stichgebühren werden vom Kantonalverein festgelegt und den Organisatoren verbindlich mitgeteilt (Schiessplanvorlage / Anhang) Die Preise (Naturalgaben) dürfen nicht höher als EK plus 10% betragen.
III. Auszeichnungen (Kranzkarten des Zentralschweizer Kranzkartenkonkordates)
· Die Organisatoren sind verpflichtet, ausschliesslich die Kranzkarten und oder variable Prämienkarten des Zentralschweizerischen Krankartenkonkordates abzugeben. Folgende Werte kommen zur Anwendung:
Anlässe bis zwei Stiche = mind. einfache Kranzkarte CHF 10.00; Anlässe drei Stiche = mind. Kranzkartenwert von CHF 12.00; Anlässe mit 5 und mehr Stichen mind. CHF 15.00

Es dürfen auch variable Karten mit höheren Werten abgegeben werden (Genehmigung vorab durch LKSV notwendig) 
IV. Gebühren 
· Der LKSV legt die Gebühren fest welche zur Zeit CHF 1.60  pro Teilnehmer beträgt (SSV 1.00 und LKSV CHF 0.60)
· Es wird auf der Kleinkalibermunition zudem CHF 0.10 pro Schuss als Sportbeitrag erhoben (Ablieferung an den SSV)
· Für die Verbandswettkämpfe (Eidg. und Kantonal) gelten besondere Bestimmungen
· Die Bezirks bzw. Amtsverbände können eigene Gebühren erheben. Diese dürfen jedoch nicht höher sein als jene des LKSV
· Sämtliche Gebühren sind bis spätestens 30 Tagen nach dem letzten Schiesstag unaufgefordert dem LKSV einzuzahlen. Nach dieser Frist erhebt der LKSV einen Verzugszins von 6% sowie eine Mahn- und Bearbeitungsgebühr von CHF 40.00 pro Kontoauszug oder Mahnung.
V. Anmeldefristen
· Vereine und Verbände welche einen Schiessanlass durchführen wollen, müssen diesen Anlass bis spätestens am 30. Juni des Vorjahres mit dem offiziellen Formular bei Chef Freie Schiessen anmelden. (Anmeldeformular unter www.LKSV.ch)
· Bis zwei Wochen vor einem Verbandswettkampf (Kantonal) kann mit Ausnahme von Freundschaftsschiessen keine Schiessen bewilligt werden. Mehr als zwei Vereins- oder Verbandswettkämpfe an den gleichen Durchführungsdaten werden nicht bewilligt (Ausnahme regionale Zusammenarbeit mit besonderen Auflagen oder gleichzeitig stattfindende Historische Schiessen) 
VI. Schiessplangenehmigung / Abrechnungsarbeiten
· Spätestens zwei Monate vor Beginn des Anlasses sind die druckbereiten Entwürfe des Schiessplanes dem Ressortverantwortlichen des LKSV zur Genehmigung zu unterbreiten.

· 1 Probeabzug für Freundschafts- und Vereinswettkämpfe; 2 Probeabzüge bei Verbandswettkämpfen (Diese dürfen auch per Email eingereicht werden)

· Es sind zwingend die Musterschiesspläne zu übernehmen (nachfolgend)

· Die Abrechnungen erfolgen spätestens zwei Wochen nach dem Schiessanlass und müssen vor Mitteilung und oder Versand, an die Vereine dem Ressortleiter LKSV zur Genehmigung vorgelegt werden. Folgende Unterlagen sind zu senden:

· Absendlisten inklusive Ausweisung der Bar- und Naturalgaben (Die Frankenbeträge mit Empfänger und Wohnort oder Vereinsname müssen auf den Listen ersichtlich sein)

· Sämtliche Listen sind als Datei Excelformat per Email und in Listenform (Absendliste) 

· Innerhalb drei Tagen nach dem letzten Schiesstag, erfolgt mittels Formular LKSV eine provisorische Abrechnungsmeldung per Mail oder Fax.

· Es wird empfohlen das vom LKSV bezahlte Programm Shotoffice (Grundversion) zu benützen, welches für sämtliche externen und internen Wettkämpfe benützt werden kann. 

VII. Schlussbestimmungen
· Die Vereine und Gruppen des durchführenden Organisators (Vereine) schiessen ausserhalb der Konkurrenz. Keine Wertung für den Vereinswettkampf. Es ist dem Organisator überlassen diese ausserhalb des Anlasses speziell zu rangieren und auszuzeichnen.
·  Die durchführenden Vereine verpflichten sich am Wettkampf um den Luzerner Meisterschützen (LMS) mit mindestens der Anzahl Pflichtschützen (gem. Kategorieneinteilung) an allen für den LMS zählende Wettkämpfe teilzunehmen. (Fairness)
· Wiederhandlungen gegen diese Vorschriften und Weisungen, werden nach dem Disziplinar Reglement LKSV und SSV geahndet. Es steht ein Beschwerderecht an den Kantonalvorstand zu.
· Die Beschwerde ist mit Begründung innerhalb 14 Tagen, seit bekannt werden des Beschwerdegrundes mit gleichzeitiger Einzahlung von Fr. 300.— auf das Konto...... eingeschrieben an den Präsidenten LKSV einzureichen.
· ....
· ....
Diese Weisungen und Vorschriften wurden durch den LKSV am 16.12.2006 genehmigt und treten ab 01.01.2007 in Kraft.


WICHTIG

Der Organisator bestimmt für seinen Anlass im Rahmen der RSpS die Teilnahmegebühren (RSpS Art. 45 AR) und die Auszeichnungen und Gaben (RSpS Art. 52 ff AR). Es wird dringend empfohlen, die Rentabilität des Anlasses vorgängig genau zu prüfen.

Der LKSV hat in Übereinstimmung an der Präsidentenkonferenz die Tabellen im Sinne einer einheitlichen fairen Zusammenarbeit ohne Konkurrenzdenken innerhalb des Kantons (Organisatoren) die Kranz und Auszahlungslimiten verbindlich festgelegt.

Für diese Limiten wurden die Zahlen aus den Wettkämpfen im Kanton Luzern der letzten drei Jahre herangezogen.

Vorlagen für die Organisatoren

Die nachfolgenden Beispiele sind frei erfunden, dienen aber als Beispiele für eine einfache und übersichtliche Darstellung von Schiessplänen für Vereinswettkämpfe.

· Sämtliche Textteile in schwarzer Schrift ohne weitere Markierungen entsprechen den RSpS und weiteren Vorschriften und dürfen inhaltlich NICHT verändert werden.

· Textteile mit gelber Markierung dürfen vom Organisator entsprechend seinen Vorstellungen und Wünschen im Rahmen der RSpS und Vorschriften inhaltlich angepasst und verändert werden.

· Auszeichnungslimiten sowie Auszahlungs- und Gabensätze sind frei erfunden und sind vom Organisator festzulegen und anzupassen. Für die aufgeführten Limiten wird jede Haftung abgelehnt.

· Gestaltung, Darstellung und Layout sind dem Organisator überlassen und können nach seinen Vorstellungen und Wünschen angepasst und verändert werden.

· Die Schiesspläne sind in jedem Fall in ihrer definitiven Form durch den zuständigen RL Freie Schiessen des KSV/UV zu genehmigen, dieses Muster entbindet die Organisatoren nicht von der Genehmigungspflicht!

Inhaltsverzeichnis:

Titelseite
Das Wichtigste auf einen Blick; wer, was, wie, wo, wann
Allgemeine Bestimmungen
Kurz und übersichtlich, inkl. Adressen und Genehmigungen
Vereinskonkurrenz
entspricht der Vereinskonkurrenz SSV zur Kategorien-Einteilung
Gruppenwettkampf
separater Stich – ohne Kombination
Auszahlungsstich
Kombination mit Gruppenwettkampf
Gruppenwettkampf
„jung & alt“ Kombination mit Vereinskonkurrenz
Vereinswettkampf
entspricht NICHT der Vereinskonkurrenz SSV (Vorgaben KSV / UV)
Auszahlungsstich
separater Stich – ohne Kombination
Auszahlungsstich
„Mouchen-Joker“ Kombination mit Vereinskonkurrenz
Albisgütli-Match
separater Stich – ohne Kombination
( mit dem auf der Leiste definierten Feld  „Hervorheben“  kann die Texthintergrundfarbe entfernt werden (oben rechts) !


Schützengesellschaft Musterberg
(www.sg-musterberg.ch)
35. Frühjahrsschiessen 2007
Gewehr 300m

Schiessplatz Regionale Schiessanlage Musterberg

Koordinaten GPS xxx / xxx 
(siehe Situationsplan)

16 Scheiben Polytronic, TG 3002
Gruppen- und Einzelwettkampf

Scheibe A 10
2 Schüsse Probe Einzelfeuer
4 Schüsse Einzelfeuer
4 Schüsse Seriefeuer ohne Zeitlimite

Separater Auszahlungsstich
Freitag,
26. Mai 2007
17.00 – 19.30 Uhr
Samstag,
27. Mai 2007
09.00 – 11.30 / 13.30 – 16.30 Uhr
Samstag,
03. Juni 2007
09.00 – 11.30 / 13.30 – 16.30 Uhr
Gleichzeitig finden in der Region statt:
13. Talschiessen (SG Tal) 300 m, RSA Talmatten
15. Grütmattschiessen (SG Grüt) 300 m, Schiessplatz Grütten
Wir heissen alle Schützinnen und Schützen herzlich willkommen, wünschen allen ‚Guet Schuss’ und einen angenehmen Aufenthalt in Musterberg.
Unsere Sponsoren
Allgemeine Bestimmungen
Gewehr 300m

Vorschriften
Der Anlass unterliegt den Regeln für das Sportliche Schiessen (RSpS) des SSV sowie sämtlichen Vorschriften, Reglementen, Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmittelverzeichnissen von SSV, USS, SAT und KSV/UV.


Obenerwähnte Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage zur Verfügung. Diese sind vom Organisator jederzeit anzuwenden.

Alterskategorien
Jugendliche, (JJ)
10 - 16 Jahre
1991 – 1997
Junioren, (J)
17 - 20 Jahre
1987 – 1990
Elite, (E)
offene Alterstufe

Senioren, (S)
46 - 59 Jahre
1948 – 1961
Veteranen, (V)
60 - 69 Jahre
1938 – 1947
Seniorveteranen, (SV)
ab 70 Jahre
1937 und älter

Teilnahmeberechtigung
Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied der teilnehmenden Vereine sind. Jedes Wettkampfprogramm darf vom demselben Teilnehmenden nur einmal geschossen werden.

Munition
Es darf nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet werden. Die Hülsen bleiben dessen Eigentum.

Waffenkontrolle
Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das Einhalten der Sicherheitsregeln gemäss RSpS Art. 1 TR
Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine Entladekontrolle durchzuführen.

Absenden
Es findet kein Absenden statt.


Die Ranglisten werden innert zwei Wochen nach dem letzten Schiesstag im Internet veröffentlicht. {ALTERNATIVE: jeder rangierten Einheit per E Mail bzw. per Post kostenlos zugestellt}
Haftung
Der Organisator übernimmt keine Haftung für Waffen und Gegenstände.

Versicherung
Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere Ansprüche.

Beschwerderecht
Allfällige Beschwerden diesen Anlass betreffend werden vom Organisator sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das Rekursrecht an die Disziplinarkommission des SSV (Reg-Nr. 1.2.1. vom 28.08.2001).

Anmeldungen
Unter Verwendung der Anmeldekarten bis spätestens 30. April 2007 an:
Schützengesellschaft Musterberg
Postfach
9901 Musterberg
Telefon 099 299 99 99 (Paul Muster),  E-Mail: pa.mu@bluewin.ch

Kontakt
Telefon Schiessanlage während den Schiesszeiten 099 299 99 99
Schützengesellschaft Musterberg
Musterberg, 30. November 2006

Der Präsident
Der Aktuar
Fritz Muster
Hans Muster
Schiessplan geprüft und genehmigt
Musterwil, 10. Dezember 2006

KSV XX
RL Freie Schiessen 300m
Jakob Muster
Vereinskonkurrenz
Gewehr 300m

Resultat zählt für die Vereinskonkurrenz SSV (früher Sektionswettkampf) und die Kategorien-Einteilung SSV

Waffen
alle Waffen

Trefferfeld
Scheibe A10

Wettkampfprogramm
2 Schüsse Probe obligatorisch
6 Schüsse Einzel
4 Schüsse Serie, ohne Zeitbeschränkung, am Schluss gezeigt

Stellungen
Freigewehr nicht liegend
Standardgewehr und Karabiner liegend frei
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze


Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen.

Teilnahmegebühr Einzel
Grunddoppel CHF 13.00  welcher die Grundkosten gemäss Beilage Doppelgelder deckt


Stichdoppel   CHF 11.00  inkl. Abgaben und Munition



für Junioren und Jugendliche:  Grunddoppel  CHF  11.00;  Stichdoppel  08.00
Teilnahmegebühr Verein  
CHF 40.00  (Vereins / Sektionsdoppel)

Auszeichnungen
Ein Taschenmesser oder Kranzkarte KSV XX, Wert CHF 10.00



Kat. A, Sport
Kat. B, Ord 02
Kat. D Ord
E / S
92 Punkte
86 Punkte
86 Punkte
J / V
90 Punkte
84 Punkte
84 Punkte
JJ / SV
89 Punkte
83 Punkte
83 Punkte

Teilnahmeberechtigung
Mitglieder der teilnehmenden Vereine sind verpflichtet, den Stich Vereinskonkurrenz zu schiessen.


Alle Vereine, die einem KSV/UV des SSV angehören sind zum Wettkampf zugelassen. 


Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied der teilnehmenden Vereine sind. 


Mehrfachmitglieder sind als Aktiv-B-Mitglied teilnahmeberechtigt, sofern ihr Stammverein nicht am Wettkampf teilnimmt 


Lizenzierte Vereinsmitglieder können nur als Einzelschütze teilnehmen, wenn ihr Stammverein oder die Vereine, bei welchen sie als Aktiv-B-Mitglied erfasst sind, nicht am Wettkampf teilnehmen 


Die durchführenden Vereine dürfen an der Vereinskonkurrenz teilnehmen.


Alle Streitfälle über die Zulassung oder Disqualifikation von Vereinen und Teilnehmenden entscheidet auf Antrag des Organisators der Vorstand des KSV/UV mit Rekursmöglichkeit an den SSV.

Kategorien-Einteilung
Alle Vereine konkurrieren in der vom SSV festgelegten Kategorie (Stand bei Festbeginn). 


Die Vereinskonkurrenz wird in 4 Kategorien mit getrennter Rangliste ausgetragen.

Pflichtresultate
Als Pflichtresultate zählen 50 Prozent der gesamten Teilnehmerzahl, ausgenommen diejenigen der Altersklassen U20, im Minimum die Anzahl Mindestpflichtresultate der entsprechenden Kategorie. Bruchteile werden nicht berücksichtigt. (Die teilnehmenden Junioren und Jugendlichen sind zur Ermittlung der Anzahl Pflichtresultate nicht zu berücksichtigen. [Alle U20, vgl. RSpS Art. 5]) 

Mindest-Pflichtresutate
1. Kategorie   14 Teilnehmende
2. Kategorie   12 Teilnehmende
3. Kategorie   10 Teilnehmende
4. Kategorie     8 Teilnehmende

Nichtpflichtresultate
Die die Pflichtresultate übersteigende Anzahl Resultate werden als Nichtpflichtresultate bezeichnet. 

Berechnung der Resultate
Zur Ermittlung der Vereinsresultate werden die besten Einzelresultate des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welcher Waffe sie erzielt wurden. 

Das Vereinsresultat berechnet sich wie folgt:
Durchschnitt der besten Pflichtresultate plus 2 Prozent vom Durchschnitt der besten Nichtpflichtresultate. Die Berechnung erfolgt auf drei Dezimalstellen, danach wird abgerundet. 
Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend die besseren Einzelresultate.

Rangierung
Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berechnung der Vereinsresultate erreichen, werden rangiert. 

Vereinsgaben

1. Kat
2. Kat
3. Kat
4. Kat
1. Rang
CHF 350.-
CHF 250.-
CHF 180.-
CHF 120.-
2. Rang
CHF 300.-
CHF 200.-
CHF 140.-
CHF 100.-
3. Rang
CHF 250.-
CHF 150.-
CHF 100.-
CHF   80.-


4. Rang
CHF 200.-
CHF 100.-
CHF   70.-
CHF   50.-


5. Rang
CHF 150.-
CHF   80.-
CHF   60.-
CHF   40.-


6. Rang
CHF 100.-
CHF   70.-
CHF   50.-
CHF   30.-


7. Rang
CHF  80.-
CHF   60.-
CHF   40.-
CHF   20.-


8. Rang
CHF  60.-
CHF   40.-
CHF   30.-
CHF   15.-


übrige bis


mind. 65 %
CHF  40.-
CHF   20.-
CHF   10.--
CHF     5.--

Bestimmungen
Während dem Anlass nicht bezogene Einzel-Auszeichnungen verfallen zu Gunsten des Organisators.

Gruppenwettkampf
Gewehr 300m

Waffen
alle Waffen

Trefferfeld
Scheibe A10

Wettkampfprogramm
2 Schüsse Probe obligatorisch
4 Schüsse Einzel
4 Schüsse Serie, ohne Zeitbeschränkung. am Schluss gezeigt

Stellungen
Freigewehr nicht liegend
Standardgewehr und Karabiner liegend frei
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze


Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen.

Teilnahmegebühr Einzel
Grunddoppel CHF 13.00 sofern nicht bereits beim Vereinsdoppel (Sektionsstich) bezahlt


Stichdoppel  CHF 09.00  inkl. Munition und Gebühren
Junioren und Jugendliche:  Grunddoppel CHF 10.00 und Stichdoppel  CHF 05.00 


Teilnahmegebühr Gruppe
CHF 40.00
Auszeichnungen
Kranzabzeichen, Naturalgabe oder Kranzkarte LKSV, Wert CHF 10.00



Kat. A, Sport
Kat. B/D Ord.
E / S
74 Punkte
68 Punkte

J / V
72 Punkte
66 Punkte

JJ / SV
71 Punkte
65 Punkte


Gruppenwettkampf
Je 5 lizenzierte Teilnehmende eines Vereins bilden eine Gruppe
Der Gruppenwettkampf wird in 2 Kategorien ausgetragen


Kat. A Sport:
Alle Waffen
Kat. B & D Ord:
Alle Ordonnanzwaffen

Rangordnung Gruppe
Das Total der 5 Einzelresultate bestimmt den Rang. Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate, dann die Tiefschüsse der ganzen Gruppe.

Gabensatz Gruppe
100% des Gruppendoppel plus Beitrag des Stichsponsors an mindestens 60% der rangierten Gruppen. Die Verteilung der Gruppenpreise wird im Verhältnis der Doppelgelder anteil- und wertmässig auf die rangierten Gruppen in den einzelnen Kategorien und Waffenarten aufgeteilt.



Kat A

Kat. B / D
1. Rang
CHF 300.-

CHF 300.-

2. Rang
CHF 220.-

CHF 270.-

3. Rang
CHF 140.-

CHF 240.-



4. Rang
CHF 100.-

CHF 210.-



5. Rang
CHF   60.-

CHF 190.-



6. Rang
CHF   50.-

CHF 160.-



7. Rang
CHF   40.-

CHF 140.-



8. Rang
CHF   30.-

CHF 120.-


9. Rang
CHF   20.-

CHF 100.-


letzte Gabe
CHF   10.-

CHF   80.-




11. Rang
CHF   70.-




12. Rang
CHF   60.-




13. Rang
CHF   50.-




14. Rang
CHF   40.-




15. Rang
CHF   30.-




16. Rang
CHF   20.-




letzte Gabe
CHF   10.-


Gabensatz Einzel
Mindestens 60% der Einzeldoppel. Sofortauszahlung in Bar oder mit Kranz- bzw. Prämienkarten LKSV


Erreicht die Barauszahlung nicht mindestens 60% des Doppelgeldes (abzüglich Munition), so wird die Differenz dem Sektionswettkampf zugewiesen.


Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen zu Gunsten des Organisators.


Punkte
Kat. A, Sport
Kat. B/D Ord.
80 Punkte
CHF 30.-
CHF 40.-


79 Punkte
CHF 20.-
CHF 30.-


78 Punkte
CHF 15.-
CHF 20.-


77 Punkte
CHF 10.-
CHF 12.-


76 Punkte
CHF   5.-
CHF 10.-


75 Punkte
-.-
CHF   5.-

Nachzahlungen
Erreicht die sofortige Barauszahlung:


weniger als 50 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent zur Verlängerung des Gabensatzes nachbezahlt;


50 bis 60 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent dem Gruppenwettkampf zugewiesen.

Bestimmungen
Jeder Teilnehmende kann nur in einer Gruppe / Kategorie teilnehmen.


Bei der Anmeldung muss unbedingt angegeben werden, in welcher Kategorie  die Gruppe den Wettkampf bestreiten will.

Auf dem Anmeldetalon muss ein PC oder Bankkonto vermerkt sein.


Während dem Anlass nicht bezogene Einzel-Auszeichnungen verfallen zu Gunsten des Organisators.

Auszahlungsstich
Gewehr 300m

Waffen
Alle Waffen
Trefferfeld
A100
Wettkampfprogramm
4 Schüsse Einzel
Stellungen
Freigewehr nicht liegend
Standardgewehr und Karabiner liegend frei
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze


Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen.

Auszeichnungen
Kranzabzeichen, Naturalgabe oder Kranzkarte LKSV, Wert CHF 10.00



Kat. A, Sport
Kat. B/D Ord.
E / S
360 Punkte
340 Punkte

J / V
352 Punkte
332 Punkte

JJ / SV
348 Punkte
328 Punkte


Grunddoppel
CHF 13.00  sofern nicht schon beim bei einem anderen Stich entrichtet

Teilnahmegebühr Einzel
CHF 14.00 inkl. Munition und Gebühren


Auszahlungen
Sofortige Barauszahlung



Kat. A, Sport
Kat. B/D Ord.
391 – 400 Punkte
CHF 80.00
CHF 100.00

381 – 390 Punkte
CHF 40.00
CHF  60.00

371 – 380 Punkte
CHF 25.00
CHF  40.00

361 – 370 Punkte
CHF 12.00
CHF  30.00

351 – 360 Punkte
CHF   8.00
CHF  22.00

341 – 350 Punkte
CHF   5.00
CHF  15.00

331 – 340 Punkte
--
CHF    8.00

321 – 330 Punkte
--
CHF    5.00


Spezialgaben
je CHF 20.00
- dem besten Teilnehmenden mit Karabiner / Langgewehr
- dem besten Teilnehmenden mit Stgw 57, Ord 02
- dem besten Teilnehmenden mit Stgw 90
- dem besten Jugendlichen
- dem besten Junioren
- dem besten Veteran / Seniorveteran
- der besten Dame
Bestimmungen
Der gleiche Teilnehmende hat nur auf eine Spezialgabe Anrecht

Teilnehmende, deren Verein nicht rangiert wurde, sind nicht gabenberechtigt

Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen zu Gunsten des Organisators.

Mouchen-Joker
Gewehr 300m

Waffen
Alle Waffen
Trefferfeld
A100
Wettkampfprogramm
Es zählt der Vereinsstich (früher Sektionsstich)

Teilnahmegebühr Einzel
CHF 5.00


Auszahlungen
Sofortige Barauszahlung für die höchste Mouche der 4 Schüsse Serie vom Vereinsstich


Kat. A, Sport
Kat. B/ D Ord.
100 Punkte
CHF 12.00
CHF 15.00

99 Punkte
CHF 10.00
CHF 12.00

98 Punkte
CHF 9.00
CHF 11.00

97 Punkte
CHF 8.00
CHF 10.00

96 Punkte
CHF 7.00
CHF   9.00

Nachzahlungen 
Erreicht die sofortige Barauszahlung:


weniger als 50 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent zur Verlängerung des Gabensatzes nachbezahlt;


50 bis 60 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent dem Gruppenwettkampf zugewiesen.

Bestimmungen
Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen zu Gunsten des Organisators.

Gruppenwettkampf „Jung & Alt“
Gewehr 300m

Zweck
Dieser Wettkampf wird vom KSV unterstützt. Er bezweckt die Förderung des Schiesssportes bei jungen Vereinsmitgliedern. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit der Generationen verbessert und die Verantwortung der älteren Vereinsmitglieder gegenüber den jungen Mitgliedern gefördert werden.
Gruppenbildung
Eine Gruppe besteht aus 5 lizenzierten Teilnehmenden des gleichen Vereins, wovon deren 3 nicht älter und 2 älter als 25 Jahre sein müssen.

Wettkampfprogramm
Es zählt das Programm der Vereinskonkurrenz
Teilnahmegebühr Gruppe
CHF 20.00
Rangordnung
Das Total der 5 Einzelresultate bestimmt den Rang. Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate, dann die Tiefschüsse der ganzen Gruppe.


Es wird eine separate Rangliste erstellt

Gabensatz
100% der Gruppendoppel und Beiträge Sponsoren


  1. Rang
CHF  200.-
  2. Rang
CHF  150.-
  3. Rang
CHF  100.-
  4. Rang
CHF    80.-
  5. Rang
CHF    60.-
  6. Rang
CHF    50.-
  7. Rang
CHF    40.-
  8. Rang
CHF    30.-
  9. Rang
CHF    20.-
10. Rang
CHF    10.-
Spezialpreis
CHF 150.- für die höchste reine Ordonnanzwaffengruppe
Bestimmungen
Jeder Teilnehmende kann nur in einer Gruppe / Kategorie teilnehmen.


Das Gruppenstandblatt muss vor Schiessbeginn des ersten Teilnehmenden bei der Standblattausgabe abgegeben werden.

Auf dem Anmeldetalon muss ein PC oder Bankkonto vermerkt sein
Sponsoren
KSV/UV, Kantonalbank, Lokalzeitung
Vereinswettkampf
Gewehr 300m

(Resultat zählt NICHT für die Vereinskonkurrenz SSV und NICHT für die Kategorien-Einteilung SSV)

Waffen
alle Waffen
Trefferfeld
Scheibe A10

Wettkampfprogramm
3 Schüsse Probe, obligatorisch
12 Schüsse Einzel

Stellungen
Freigewehr nicht liegend
Standardgewehr und Karabiner liegend frei
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze


Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen.

Teilnahmegebühr Einzel
Grunddoppel CHF 13.00  welcher die Grundkosten gemäss Beilage Doppelgelder deckt


Stichdoppel   CHF 12.00  inkl. Abgaben und Munition



für Junioren und Jugendliche:  Grunddoppel  CHF  12.00;  Stichdoppel  08.00
Teilnahmegebühr Verein
CHF 40.00
Auszeichnungen
Kranzabzeichen, Naturalgabe oder Kranzkarte LKSV, Wert CHF 10.00



Kat. A, Sport
Kat. B/ D, Ord.
E / S
110 Punkte
100 Punkte

J / V
108 Punkte
  98 Punkte

JJ / SV
107 Punkte
  97 Punkte


Teilnahmeberechtigung
Mitglieder der teilnehmenden Vereine sind verpflichtet, den Stich Vereinskonkurrenz zu schiessen.

Alle Vereine, die einem KSV/UV des SSV angehören sind zum Wettkampf zugelassen. 


Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied der teilnehmenden Vereine sind. 


Mehrfachmitglieder sind als Aktiv-B-Mitglied teilnahmeberechtigt, sofern ihr Stammverein nicht am Wettkampf teilnimmt 


Lizenzierte Vereinsmitglieder können nur als Einzelschütze teilnehmen, wenn ihr Stammverein oder die Vereine, bei welchen sie als Aktiv-B-Mitglied erfasst sind, nicht am Wettkampf teilnehmen 


Die durchführenden Vereine dürfen an der Vereinskonkurrenz teilnehmen.

Alle Streitfälle über die Zulassung oder Disqualifikation von Vereinen und Teilnehmenden entscheidet auf Antrag des Organisators der Vorstand des KSV/UV mit Rekursmöglichkeit an den SSV.

Vereinswettkampf
Die Vereinswettkampf wird in 4 Grössenklassen durchgeführt

Pflichtresultate
Grössenklasse
Teilnehmende
Pflichtresultate
Grössenklasse 1
12 und mehr
12 Pflichtresultate
Grössenklasse 2
09 – 11
09 Pflichtresultate
Grössenklasse 3
06 – 08
06 Pflichtresultate
Grössenklasse 4
bis 05
05 Pflichtresultate
Nichtpflichtresultate
Die die Pflichtresultate übersteigende Anzahl Resultate werden als Nichtpflichtresultate bezeichnet. 

Berechnung der Resultate
Zur Ermittlung des Vereinsresultates werden die besten Einzelresultate des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welcher Waffe sie erzielt wurden.

Das Vereinsresultat berechnet sich wie folgt:

Durchschnitt der besten Pflichtresultate plus 2 Prozent vom Durchschnitt der besten Nichtpflichtresultate Die Berechnung erfolgt auf drei Dezimalstellen, danach wird abgerundet.

Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend die besseren Einzelresultate.
Rangierung
Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berechnung der Vereinsresultate erreichen, werden rangiert. 

Vereinsgaben

1. G-Kl.
2. G-Kl.
3. G-Kl.
4. G-Kl.
1. Rang
CHF 300.-
CHF 220.-
CHF 140.-
CHF   80.-
2. Rang
CHF 250.-
CHF 180.-
CHF 110.-
CHF   60.-
3. Rang
CHF 200.-
CHF 120.-
CHF   80.-
CHF   40.-
Letzte Gabe
CHF   10.-
CHF   10.-
CHF   10.-
CHF   10.-
Bestimmungen
Während dem Anlass nicht bezogene Einzel-Auszeichnungen verfallen zu Gunsten des Organisators.

XX-Match
Gewehr 300m

Waffen
alle Waffen
Trefferfeld
Scheibe A10
Wettkampfkategorien
Match A:
alle Waffen
Match B:
alle Ordonnanzwaffen
Match C:
JJ, J, V, SV mit Ordonnanzwaffen
Wettkampfprogramm
maximal 8 Schüsse Probe
Match A und B:
30 Schüsse Einzel
Match C:
15 Schüsse Einzel
Stellungen
Freigewehr nicht liegend
Standardgewehr und Karabiner liegend frei
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze


Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen.

Auszeichnungen

Match A und B
Kranzabzeichen, Naturalgabe oder Kranzkarte LKSV, Wert CHF 10.00



Kat. A, Sport
Kat. B/D Ord.
E / S
270 Punkte
264 Punkte

J / V
264 Punkte
258 Punkte

JJ / SV
255 Punkte
349 Punkte


Auszeichnungen

Match C
Kranzabzeichen, Naturalgabe oder Kranzkarte LKSV, Wert CHF 10.00



Kat. B/D Ord.
J / V
125 Punkte

JJ / SV
122 Punkte



Teilnahmegebühr Einzel
Match A:
CHF 50.00 inkl. Munition und Abgaben
Match C:
CHF 30.00 für V und SV

CHF 20.00 für JJ und J


(CHF 31.00 Doppelgeld, CHF 5.70 Gebühren, CHF 13.30 Munition)

Auszahlungen
Sofortige Barauszahlung

Match A und B
Kat. A, Sport
Kat. B, Ord 02
Kat. D Ord
300 Punkte
CHF 300.00
CHF 300.00
CHF 300.00
299 Punkte
CHF 250.00
CHF 270.00
CHF 260.00
298 Punkte
CHF 200.00
CHF 240.00
CHF 220.00
297 Punkte
CHF 160.00
CHF 210.00
CHF 180.00
296 Punkte
CHF 120.00
CHF 180.00
CHF 140.00
295 Punkte



…



…




Match C
J und V
JJ und SV
150 Punkte
CHF 150.00
CHF 150.00
149 Punkte
CHF 120.00
CHF 130.00
148 Punkte
CHF 100.00
CHF 110.00
147 Punkte
CHF   80.00
CHF   90.00
146 Punkte
CHF   70.00
CHF   80.00
145 Punkte


…


…


Nachzahlungen 
Erreicht die sofortige Barauszahlung:


weniger als 50 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent zur Verlängerung des Gabensatzes nachbezahlt;


50 bis 60 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent dem Gruppenwettkampf zugewiesen.

Bestimmungen
Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen zu Gunsten des Organisators.
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